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Bern, 3. September 2024 

Änderung der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(Erhebung von AHV-Beiträgen – geringfügiges Einkommen und Verzugszinsen) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie haben uns eingeladen, zur obengenannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Für diese Gelegenheit 

zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens. 

Der Bundesrat strebt mit der vorliegenden Vorlage eine Verbesserung bei der Erhebung von AHV-Beiträgen 

an. Einerseits indem der Katalog der Arbeitgeber, die Beiträge auf geringfügigen Einkommen entrichten 

müssen, erweitert wird und andererseits indem Anpassungen bezüglich Verzugszinsenlauf im Falle von 

Liquiditätsgewinnen gemacht werden.  

Für die Erweiterung des Arbeitgeberkatalogs zur Beitragsabrechnung auf geringfügigen Löhnen 

Die Mitte stimmt der Erweiterung des Arbeitgeberkatalogs für die Beitragsberechnung auf geringfügigen 

Löhnen zu. Die aktuelle Regelung für Kultur- und Medienschaffende hat sich grundsätzlich bewährt. Im 

Rahmen des Postulatsberichts zum Postulat von Mitte-Ständerätin Marianne Maret 21.3281 wurde jedoch 

festgestellt, dass die betroffenen Arbeitnehmenden je nach Arbeitgeber nicht gleich versichert sind, obwohl 

sie in einem ähnlichen Anstellungsverhältnis sind und dieselbe Tätigkeit ausüben. Aus Sicht der Mitte muss 

das Ziel sein, dass Lücken bei der Versicherungsdeckung möglichst vermieden werden und diesen 

Personen der Aufbau einer besseren Altersvorsorge ermöglicht wird. 

Berücksichtigung der besonderen Situation bei Liquidationsgewinnen 

Die Mitte unterstützt die Einführung einer Sonderregelung für den Fall von Liquidationsgewinnen nach 

Aufgabe einer selbständigen Erwerbstätigkeit. Mit der Einführung eines spezifischen Verzugszinsenlaufs, 

welcher unter gewissen Bedingungen erst mit der Rechnungsstellung des Beitragssaldos beginnen soll, 

können diesem Sonderfall Rechnung getragen und unverhältnismässige Verzugszinsen verhindert werden.  

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
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